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2. Tatigkeitsbericht
der Finanzkontrolle

21 Schwerpunkte der Tatigkeit

211 Revision: Priifungsstrategie

In Erflllung unseres Auftrages als oberstes internes Fachorgan der
Finanzaufsicht prifen wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrif-
ten Uber die FUhrung des Finanzhaushaltes und der Rechnungs-
legung, insbesondere bezlglich der Kriterien Gesetzmassigkeit,
Ordnungsmassigkeit, Sicherheit, Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit, FUhrung sowie Wirkung.

Dabei gilt es, die vorhandenen Kapazitaten im Sinne einer auf Risiko
und Verhaltnismassigkeit ausgerichteten Prifstrategie effizient und
wirkungsvoll einzusetzen.

Die mit unserem neuen Revisionsmanagementsystem (RMS) er-
stellten Risikobeurteilungen der zu prifenden Stellen wurden im
dritten Quartal mit den Generalsekretariaten der Direktionen be-
sprochen. Deren Beurteilungen wurden in unsere RisikoUberlegun-
gen miteinbezogen. Gemeinsam bilden sie die Grundlage flir die
kommenden Revisionsplanungen (Prifturnus und -schwerpunkte).

212 Priifung von staatlichen Stellen,

Mandaten und Bereichen

Die Pruftatigkeit erstreckte sich auf folgende Bereiche: Staatliche
Stellen 158 (Vorjahr: 152), Bau 12, Informatik 3, Mandate 18 (Stif-
tungen, Vereine usw.); total durchgeflihrte Prifungen 191 (Vorjahr:
187). Ferner wurden drei Besondere Berichte und mehrere Stel-
lungnahmen verfasst.

213 Priifung der Staatsrechnung 1998
(Schlussrevision)
2.1.31 Interner Bericht tber die Prifung

der Staatsrechnung vom 15. April

Im Rahmen der Zwischen- und Schlussrevision fuhrten wir Bestan-
des-, Bewertungs-, Verkehrs- und Bereichsprifungen durch. Diese
erstreckten sich auf die Positionen der Bestandesrechnung, aus-
gewahlte Konti der Verwaltungsrechnung und weitere Bereiche des
kantonalen Finanzhaushalts.

Die Ergebnisse unserer Prifungen hielten wir im Internen Bericht
Uber die PrUfung der Staatsrechnung 1998 fest, welchen wir den
Regierungsmitgliedern, dem Staatsschreiber, der Finanzdirektion
und der Finanzverwaltung Ubermittelten. Gleichzeitig erhielt der
Grossratsrevisor den Bericht zur Kenntnisnahme zugestellt.

Die Stellungnahmen der Direktionen wurden in einer besonderen
Beilage zum Internen Bericht Uber die Prifung der Staatsrechnung
zusammengefasst und — wo noétig — durch uns kommentiert.

Am 28. Mai haben wir diese Zusammenfassung und die Empfeh-
lung zur Passation den Empfangern des Internen Prufberichtes zu-
gestellt. Die gleichen Unterlagen erhielten das Ratssekretariat und
das Grossratsrevisorat als Grundlage flr die Erstellung des Kon-
trollstellenberichtes zur Staatsrechnung.

Die Bemerkungen im Internen Bericht Uber die Prifung der Staats-
rechnung 1998 wurden fristgemass bis zum 11. Mai 1999 durch die
Verwaltung mehrheitlich bereinigt. Die Erledigung der noch offenen
Punkte wird durch uns Gberwacht; die Pendenzen werden im Inter-
nen Bericht Uber die Prifung der Staatsrechnung 1999 festgehalten.

2132 Passationsbericht zur Staatsrechnung 1998

Im Passationsbericht vom 28. Mai empfahlen wir dem Regierungs-

rat auf Grund der Ergebnisse unserer Prifungen und der hinsicht-

lich Haushaltfuhrung und Rechnungslegung erfolgten Gesamt-
beurteilung trotz einer Einschrénkung und eines Hinweises, die

Staatsrechnung 1998 zuhanden des Grossen Rates zu verabschie-

den.

Aus der Optik unseres Auftrages und unter Beachtung der Wesent-

lichkeit ergab sich folgende

Gesamtbeurteilung des Finanzhaushaltes:

Die Fihrung des Finanzhaushaltes im Jahre 1998 entspricht mit fol-

gender Einschrénkung den gesetzlichen Vorschriften:

- Die Mittelfristigkeit des Ausgleichs der Laufenden Rechnung
(Art. 2 Abs. 2 FHG) bzw. die Abtragung des Bilanzfehlbetrages
durch Uberschiisse in der Laufenden Rechnung (Art. 16 FHG)
werden nicht erreicht. Dadurch werden die vorgenannten Ge-
setzesbestimmungen nicht eingehalten und fortgesetzt verletzt.

Ferner weisen wir darauf hin, dass die Risiken aus den unter die

konsolidierte Betrachtungsweise fallenden Unternehmen fUr den

Kanton nicht abschliessend abzuschétzen sind.

21.3.3 Genehmigung

Mit Beschluss vom 9. Juni (RRB 1499) hat der Regierungsrat die
Staatsrechnung 1998 an den Grossen Rat Uberwiesen. Dieser hat
sie am 13. September genehmigt.

214 Priifung der Staatsrechnung 1999

(Zwischenrevision)

Im Rahmen der Zwischenrevision wurden Prifungen im Bereich der
Bestandesrechnung und von Teilen der Verwaltungsrechnung vor-
genommen. Das Ergebnis der Zwischenrevision fliesst in den In-
ternen Bericht Uber die Prifung der Staatsrechnung 1999 ein.

2.2 Wirtschaftlichkeitspriifungen

In unseren Priifberichten zeigen wir den Amtern und Direktionen je-

weils Méglichkeiten zur Kostenreduktion in der Wahrnehmung ihrer

staatlichen Aufgaben auf.

In den Quartalsberichten Uber die Tatigkeit der Finanzkontrolle zu-

handen des Regierungsrates und in friiheren Berichten Uber die

Prifung der Staatsrechnung haben wir Sparpotenziale festgehalten

und im Sinne eines Beitrages zur Verbesserung des Staatshaushal-

tes entsprechende Empfehlungen abgegeben. Von diesen wurden

im Berichtsjahr umgesetzt:

— Neuordnung Versicherungsportefeuille: Pramieneinsparungen
von jéhrlich 3 Mio. Franken mit einem zusétzlichen potenziellen
Einsparungsvolumen von ca. 1,2 Mio. Franken durch Neuver-
gabe der Versicherungsvertrdge nach Durchfiihrung des vor-
gesehenen Submissionsverfahrens.

— Telefonie: Einsparung von jahrlich mindestens 1 Mio. Franken
durch Gebuhrenrabatte der Swisscom; zusatzlich Kauf von Tele-
fonapparaten anstelle Miete.
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2.3 Zu einzelnen Punkten

2.31 Konsolidierte Betrachtungsweise

Seit 1992 prasentiert die Finanzkontrolle im Internen Bericht Uber
die Prifung der Staatsrechnung jeweils eine konsolidierte Betrach-
tungsweise. Diese hat zum Zweck, Klarheit Uber die Risiken aus
rechtlichen, politischen oder volkswirtschaftlichen Beziechungen des
Kantons zu ihm nahe stehenden Organisationen zu verschaffen.
Am 10. Marz informierte uns die Arbeitsgruppe VKU (Das Verhaltnis
des Kantons zu seinen offentlichen und gemischtwirtschaftlichen
Unternehmen) Uber den Stand der Umsetzungsarbeiten. Bei dieser
Gelegenheit stellten wir fest, dass unsere Anliegen grundsétzlich als
wichtig anerkannt und die Antrage kontinuierlich vollzogen werden.
Im Folgenden erstatten wir Bericht Uber ausgewéhlte Schwer-
punkte der konsolidierten Betrachtungsweise.

2.3.1.1 Berner Kantonalbank (BEKB)/Dezennium-Finanz AG

(DFAG)

Gestlitzt auf Ziffer 11 und 16 des RRB 2295 vom 21. Oktober 1998

betreffend Richtlinien des Regierungsrates zur Aufsicht Uber die

BEKB und die DFAG haben wir dem Regierungsrat am 9. April Be-

richt Uber die im Rahmen: der Rechnungsabschliisse 1998 bei den

vorgenannten Trégerschaften vorgenommenen Risikobeurteilun-
gen hinsichtlich Staatsgarantie sowie allfalligem Ruckstellungs-
bedarf zu Lasten der Staatsrechnung 1998 erstattet.

Dabei sind wir zu den Schlussfolgerungen gelangt, dass:

- gestltzt auf die uns vorgelegten Unterlagen und erteilten Infor-
mationen zum Rechnungsabschluss 1998 der BEKB fur diese
keine besonderen Risiken auszumachen sind und

— in Anbetracht der klaren Aussagen der Arthur Andersen AG (ge-
setzliche Revisionsstelle der Gesellschaft) zur Risikosituation der
BEKB und der DFAG kein Anlass besteht, den Regierungsrat um
weitere Abklarungen bzw. Anordnungen zu ersuchen.

Auf Grund des Ergebnisses der Risikobeurteilung hinsichtlich einer

mdglichen Beanspruchung der Staatsgarantie zu Gunsten der

DFAG haben wir dem Regierungsrat empfohlen:

«Nach Kenntnisnahme des Geschaftsberichtes durch den Grossen

Rat die Ausgabe flr den Ausgleich des in der Erfolgsrechnung 1998

der DFAG ausgewiesenen Cash-drains von 75,3 Mio. Franken

sowie den Ausgleich der Bilanz von 19,7 Mio. Franken auf Grund
der Staatsgarantie gemiss Artikel 25 Buchstabe e DFAGG zu

Lasten der in der Staatsrechnung bilanzierten Ruckstellungen zu

beschliessen.»

2.31.2 Bedag Informatik (Bl)

Im Rahmen des erweiterten Aufsichtsmechanismus hat die Kon-
trollstelle (ATAG Ernst & Young) wiederum einen Zusatzbericht
(Erlauterungsbericht) zuhanden des Verwaltungsrates und des
Regierungsrates verfasst. Anlésslich des Hearings vom 10. Mai
wurden die zusammen mit der Finanzdirektion eingereichten Stan-
dardfragen zum Jahresbericht sowie zur Bilanz und Erfolgsrech-
nung 1998 beantwortet. Gestitzt auf Artikel 14 Absatz 2 BIG hat die
Finanzkontrolle der Finanzdirektion am 26. Mai ihre Stellungnahme
zu Jahresbericht und Jahresrechnung 1998 der Bedag Informatik
abgegeben.

Der Finanzdirektor beauftragte die Finanzkontrolle, die Angemes-
senheit der Kosten/Kostenblocke des Geschéftsbereiches IT-Pro-
duktion (Rechenzentrum) sowie dessen Festpreise, die der Kanton
bezahlt, zu beurteilen. Die Ergebnisse unserer Prifung haben wir
anlasslich der Schlussbesprechung vom 12. Januar mit der Ge-
schéftsleitung der Bedag Informatik und der Finanzdirektion be-
sprochen und dem Auftraggeber mit Bericht vom 14. Januar schrift-
lich mitgeteilt. Am 11. August haben die Finanzdirektion und die

Bedag Informatik die Umsetzung der in unserem Bericht festgehal-

tenen Empfehlungen beschlossen, d.h.:

— einen Rahmenvertrag Uber die gegenseitigen Leistungen (Ab-
nahmezusicherung, Preisgestaltung) zu schliessen,

— den zur Sicherstellung des kantonalen Kerngeschéftes betriebs-
wirtschaftlich angemessenen und betriebsnotwendigen De-
ckungsbeitrag zu definieren,

- die strategische Ausrichtung der Bedag Informatik, insbesondere
jene des Geschaftsbereiches IT-Produktion, zu prazisieren,

— ein Instrumentarium festzulegen, um kinftig die Verkntpfung der
Leistungen mit den Preisen sicherzustellen.

Die Umsetzung der zwei letztgenannten Empfehlungen ist zurzeit

noch im Gange.

2.3.2 Priifung der NEF-2000-Pilotbetriebe

Mit der Prifung der NEF-2000-Pilotbetriebe erflllt die Finanzkon-
trolle ihren Auftrag im Sinne von Artikel 46 FHG. Wahrend des Jah-
res begleiten wir die Pilotbetriebe und die Projektleitung Neue Ver-
waltungsftihrung 2000 (NEF 2000) beratend und prtifen, ob sich die
Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen auf die neuen Fuh-
rungsinstrumente verlassen kénnen.

Im Rahmen der Prifung der Staatsrechnung 1998 haben wir die
11 NEF-2000-Pilotbetriebe, welche in der Staatsrechnung eine Be-
sondere Rechnung ausweisen, vor Ort geprift. Unsere Antrége und
Empfehlungen wurden in den jeweiligen Prifberichten und zu-
sammenfassend im Internen Bericht Uber die Prifung der Staats-
rechnung festgehalten. Auf Wunsch der Erziehungsdirektion wurde
zudem in Zusammenarbeit mit dem Finanzinspektorat der Stadt
Thun bei der Gewerblich Industriellen Berufsschule Thun (GIB) eine -
NEF-Priifung durchgefihrt. Die Wirtschaftsférderung, die ihre Auf-
gaben gemass Gesetz nach den Grundsétzen der wirkungsorien-
tierten Verwaltungsfihrung wahrzunehmen hat und in der Staats-
rechnung 1999 erstmals eine Besondere Rechnung ausweisen
wird, ist einer NEF-Zwischenpriifung unterzogen worden.

Zur Versuchsverordnung Uber Bonus und Malus in der wirkungs-
orientierten Verwaltungsflhrung hat die Finanzkontrolle eine kriti-
sche Stellungnahme verfasst.

Im Gesamtprojektausschuss NEF 2000 (GPA NEF 2000), in der
Pilotprojektleiterkonferenz sowie in den Arbeitsgruppen «Revisions-
aspekte» und «Handbuch betriebliches Rechnungswesen» des
GPA NEF 2000 sind Vertreter der Finanzkontrolle mit beratender
Stimme vertreten.

2.3.3 ERKOS

(Erfolgskontrolle von Staatsbeitrédgen)

Die Finanzkontrolle informierte sich Uber die Tatigkeit der ERKOS-
Konferenz, der ERKOS-Verantwortlichen in den Direktionen und
des fur die Koordination zusténdigen Organisationsamtes. Bei
unserem Monitoring haben wir besonderen Wert auf die Einhaltung
der Bestimmungen des Staatsbeitragsgesetzes (StBG) und der
Staatsbeitragsverordnung (StBV) gelegt. Wir haben dem Organisa-
tionsamt empfohlen, sdmtliche Staatsbeitragstatbesténde, welche
bereits 1994 existierten und bisher nicht Uberprift worden sind, in
den Erfolgskontroliplan 2000-2003 aufzunehmen. Verstérkte Auf-
merksamkeit .widmen wir inskUnftig der Umsetzung der aus den
Erfolgskontrollen gewonnenen Erkenntnisse.

2.3.4 Informatikrevision

In Zusammenarbeit mit PricewaterhouseCoopers hat die Finanz-
kontrolle eine Systemprifung der EVOK-Anwendung (Elektroni-
scher Volizug des Krankenversicherungsgesetzes) vorgenommen.
Ziel war die Analyse und Beurteilung des Internen Kontrollsystems
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(IKS) sowie die Durchflihrung von Einhalte- und Ergebnisprifungen.
Ferner haben wir die Umsetzung unserer Empfehlungen aus der
Systemaufnahme Uberpruft.

Weiter hat die Finanzkontrolle mit PricewaterhouseCoopers eine
Systempriifung der NESKO JP-Anwendung (Veranlagungssystem
Juristische Personen) vorgenommen und eine Nachprifung der
NESKO-Applikationen Inkasso, Steuerbuchhaltung und NESKO-B
(Veranlagungssystem NatUrliche Personen) durchgefthrt. Uberpriift
wurde dabei die Umsetzung unserer Empfehlungen, insbesondere
die Durchfiihrung und Wirksamkeit der Kontrollen.

235 Kontrolle der Steuerveranlagung

Gemass Artikel 20 Absatz 2 Veranlagungsdekret obliegt dem In-
spektorat der Steuerverwaltung die laufende Priifung der gesamten
Veranlagungstatigkeit. Das interne Inspektorat wurde in seiner
Kontrolltatigkeit durch die Finanzkontrolle begleitet. Dessen Pruf-
berichte sind uns zur Kenntnisnahme zugestellt worden.

2.4 Beratung

Im Rahmen unserer Beratungstéatigkeit haben Vertreter der Finanz-
kontrolle in verschiedenen Gesamtprojektausschissen (GPA) und
Projektleitungen (PL) mit beratender Stimme Einsitz genommen. Im
Einzelnen sind dies: GPA/PL NEF 2000, GPA FIS 2000, GPA-SE-
2000, GPL EVOK, PL E-VAS und PL Dokumentation Jahresab-
schluss.

Im Rahmen von kantonalen Mitberichts- und eidgendssischen Ver-
nehmlassungsverfahren verfasste die Finanzkontrolle verschiedene
Stellungnahmen.

Im Bereich Forensic Investigation wurden diverse Abkldrungen ge-
troffen. Dadurch konnten Linienverantwortlichen auf unterschied-
lichsten Verwaltungsstufen Fuhrungsentscheidhilfen geboten wer-
den. Die Finanzkontrolle leistete damit im Rahmen des allgemeinen
Risikomanagements einen Beitrag zur Verbesserung des verwal-
tungsinternen Kontrollsystems (IKS).

2.5 Modifikationen im Berichtswesen

Im Verlaufe des Jahres hat sich die Finanzkontrolle wiederholt mit
ihren «Produkten» auseinander gesetzt. Dabei wurde das neue Be-
richtskonzept sowohl fur die Dienststellenprifungen als auch fir
das Reporting an den Regierungsrat weiter optimiert. Die Modifika-
tionen beziehen sich einerseits auf Anpassungen an die Revisions-
branchenterminologie, andrerseits auf Ergédnzungen in Form tabel-
larischer Ubersichten Uber die Priifungen mit Gesamtbeurteilungen,
welche vor einer Bestétigung der Ordnungsmassigkeit der Haus-
haltfihrung und Rechnungslegung die Behebung festgestellter
Méngel erfordern.

2.6 Geschiftsverkehr mit dem Regierungsrat
und dem Grossratsrevisorat
2.6.1 Geschiftsverkehr mit dem Regierungsrat

Der Geschaéftsverkehr mit dem Regierungsrat wickelte sich gemass
RRB 2828 vom 8. August 1990 ab.

Die Finanzkontrolle erstattete dem Regierungsrat vier Quartalsbe-
richte per 28. Februar, 31. Mai, 31. August und 30. November. Eine
Kopie der Unterlagen wurde jeweils gestitzt auf Artikel 48 GRG
dem Grossratsrevisor zur Kenntnis gebracht. Samtliche Quartals-

berichte wurden von der Regierung mit dem Vorsteher der Finanz-
kontrolle mtindlich besprochen.

2.6.2 Differenzbereinigung

durch den Regierungsrat (Art. 49 Abs. 5 FHG)

Im Berichtsjahr mussten dem Regierungsrat keine Differenzen mit
den Direktionen zum Entscheid vorgelegt werden.

2.6.3 Geschaftsverkehr

mit dem Grossratsrevisorat

Der Geschéftsverkehr mit dem Grossratsrevisorat wickelte sich ge-
mass der Regelung des Geschéaftsverkehrs zwischen Grossrats-
revisorat und Finanzkontrolle ab (RRB 1844 vom 8. 5. 1991).
Quialitatskontrolle: Im Sinne von Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe d
GRG hat der Grossratsrevisor die Tatigkeit der Finanzkontrolle zu
Uberwachen. Er hat die Qualitat einer Anzahl der von uns bei staat-
lichen Stellen durchgefiihrten Prifungen beurteilt und das Ergebnis
mit uns besprochen. Der Finanzkontrolle wird in seinem Bericht
vom 12. Oktober hinsichtlich Organisation, Abwicklung und Be-
richterstattung der durchgeflhrten Prifungen ein hoher Organisa-
tionsstand attestiert, der «geeignet ist, dem gesetzlichen Auftrag
effizient und sachgerecht nachzukommen.» Positiv hervorgehoben
werden das im Jahre 1998 eingefiihrte Rating-System bei der zu-
sammenfassenden Gesamtbeurteilung sowie die neu systemati-
sierte Risikobeurteilung. Beide haben sich gut bewéahrt und werden
vor allem auch im Hinblick auf die Neuordnung der Finanzaufsicht
eine zweckméssige Berichterstattung erlauben. Der gute Eindruck
wird bestarkt durch das auf den 1. Oktober in Kraft gesetzte, kom-
plett Uberarbeitete interne Handbuch der Organisation der Finanz-
kontrolle.

Buchfiihrung und Verwaltungsrechnung: Der Grossratsrevisor hat
auch die Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Finanz-
kontrolle fur die Zeit vom 1. Januar 1997 bis 30. September 1999
geprUft. In seinem Bericht vom 7. Dezember wird bestétigt, dass die
Haushaltflihrung und die Rechnungslegung den gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen.

2.7 Neuordnung der Finanzaufsicht

Am 1. Dezember hat der Grosse Rat in erster und einziger Lesung
das Gesetz Uber die Finanzkontrolle (KFKG) verabschiedet. Der Er-
lass tritt voraussichtlich ab 1. Juli 2000 gestaffelt in Kraft. Mit dem
KFKG kehrt der Kanton Bern zum monistischen System zuriick. Als
Folge davon wird das Grossratsrevisorat aufgehoben. Die Finanz-
kontrolle als oberstes Fachorgan der Finanzaufsicht wird neu als
selbststandiges, fachlich und administrativ von Parlament, Regie-
rung und Verwaltung unabhéangiges Amt nach den Grundsatzen der
wirkungsorientierten Verwaltung gefihrt werden. Sie ist in ihrer
Tatigkeit nur der Verfassung und dem Gesetz verpflichtet und hat
den Regierungsrat und den Grossen Rat bei der Wahrung derer
Aufsichtsfunktionen gleichermassen zu unterstiitzen. Die Finanz-
kontrolle erhalt einen klaren gesetzlichen Auftrag in den Bereichen
Revision, Sonderprifungen und Beratung. Gleichzeitig wird ihr Auf-
gabenbereich erweitert (Prifung kantonaler Anstalten und Empfan-
ger kantonaler Leistungen). Der Grosse Rat wird auf Antrag des
Regierungsrates und der Finanzkommission eine Leistungsverein-
barung abschliessen. Mit dem neuen Gesetz schuf der Kanton
Bern den Rahmen zur Ausgestaltung einer modernen, effizienten
sowie in ihrer Unabhangigkeit und Wirksamkeit gestarkten Finanz-
aufsicht, die den veranderten Bedingungen in der Staatswirtschaft,
insbesondere dem grésseren Umfang und der erhdhten Komple-
xitat des 6ffentlichen Finanzhaushaltes Rechnung tragt.
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2.8 Personelles/Organisatorisches
2.8.1 Personalbestand

Stellenstatistik per 31. Dezember 1999

" Besetzung bewirtschaftbarer Stellen

Verwaltungseinheit Ménner  Frauen in 100% -Stellen

Ménner  Frauen Total
Finanzkontrolle 17 4 16,40 2,40 18,80
Vergleich zum Vorjahr 19 6 18,20 4,90 23,10

2.8.2 Anderungen auf Fiihrungsebene

Am 31. Mai verliess Herr Franz Bieri, Vorsteher Betriebswirtschaft,
nach siebenmonatiger Tatigkeit die Finanzkontrolle. Die Abteilung
Betriebswirtschaft wird seit 1. August durch Herrn Christoph
Witschi, lic. rer. pol., gefuhrt. Herr Bruno Zysset trat nach 15 Jahren,
davon die letzten fUnf Jahre als Vorsteher Wirtschaftsprufung, per
31. Oktober aus.

2.8.3 Aus- und Weiterbildung

Verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde wiederum
Gelegenheit geboten, sich durch die Teilnahme an externen Kursen
und Seminarien in den Bereichen Revision, Rechnungswesen,

" Controlling, Bau, Informatik, New Public Management usw. weiter-

zubilden. Ein Mitarbeiter hat seine Zusatzausbildung als Controller
SIB und eine Mitarbeiterin ihre als eidg. dipl. Nonprofit Managerin
NDS/FH erfolgreich abgeschlossen. Das traditionelle interne
Weiterbildungsseminar fand vom 25. bis 27. Oktober in Magglingen
statt. Schwerpunkte der mit externen Fachreferenten bereicherten
Tagung waren Ressourcen-Management, risiko- und prozessorien-
tierte Prufverfahren, Risikomanagement sowie eine NPM-Ausbil-
dung in den Bereichen Produktegruppen/Produkte, Leistungs-/
Wirkungsziele, Indikatoren und Standards nach Massgabe der Ziel-
setzungen von NEF 2000. Das Seminar 16ste bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern durchwegs ein positives Echo aus.

2.8.4 Handbuch Organisation

Mit der Uberarbeitung des Handbuches Organisation gab sich die
Finanzkontrolle ein neues internes Organisationsstatut. Durch die
Anpassung der Grundsétze Uber Fihrung, Aufbau- und Ablauf-
organisation wurden die Voraussetzungen fur ein gutes Zusam-
menwirken aller Kréfte innerhalb einer leistungsfahigen und zeit-
gemass organisierten Finanzkontrolle geschaffen.

Bern, im Februar 2000
Finanzkontrolle des Kantons Bern

Der Vorsteher: Sommer



	Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle

